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Kittderhilfe
und Evangelische Kirchen

Einer Pressemiüeilung der Evangelischen Kirchen der Schweiz
entnehmen wir:

Die Frage der Aufnahme evangelischer Kinder in der Schweiz
hat in den letzten Monaten weit herum Anlass zu Diskussionen
gegeben. Heute freuen wir uns nun, mitteilen zu können, dass zwischen
dem Schweizerischen Roten Kreuz, Kinderhille, und der Evangelischen

Jugendhilfe als einem Zweig unseres Hilfswerkes ein
Abkommen geschlossen werden konnte. Nach diesem Abkommen ist die
Evangelische Jugendhilfe beauftragt, die Verbindung mit sämtlichen
Kirchen aufzunehmen und diese zu veranlassen, den ärztlichen
Kontrollorganen des Schweizerischen Roten Kreuzes, Kinderhilfe, im
Ausland die Liste kriegsgeschädigter protestantischer Kinder zu
üheigehen. Diese Listen werden der Liste des mit der Wahl der
Kinder beauftragten Komitees einverleiht, damit auch piolestantische
Kinder in einem angemessenen Verhältnis zu den Transporten
zugelassen werden.

Die Evangelische Jugendhilfe erlässt auch weiterhin in der
kirchlichen Presse Aufrufe, um die nötigen Endplätze bei evangelischen

Gastfamilien zu finden. Die Placierung der protestantischen
Kinder an diese Plätze geschieht durch die zuständigen Sektionen des
Schweizerischen Roten Kreuzes in Zusammenarbeit mit der
Evangelischen Jugendhilfe. Auf jeden Fall ist Gewähr geboten, dass die
bei der Evangelischen Jugendhilfe gemeldeten Plätze durch das
Schweizerische Role Kreuz mit evangelischen Kindern belegt werden.
Das Schweizerische Rote Kreuz hat sich auch bereit erklärt, nach
Möglichkeit bei den Transporten von evangelischen Jugendlichen von
und nach dem Ausland seine Hilfe zu gewähren.

Endlich gibt das Abkommen auch die Möglichkeit, in vermehrtem
Masse alle evangelischen Rot-Kreuz-Kinder, die in die Schweiz

kommen, seelsorgerlich zu betreuen.
Das Abkommen schafft die bestehenden Spannungen aus dem

Wege. Wir bitten unsere Gemeinden, auf Grund dieses Abkommens
auch mit den lokalen Organen des Roten Kreuzes loyal zusammenzuarbeiten.

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass
die evangelische Kirche im Ausschuss des Schweiz. Roten Kreuzes,
Kinderhilfe, durch Pfarrer Hellstem und Pfarrer Secretan-Rollier
und in der engeren Geschäftsleitung durch Pfarrer Hellstem vertreten
ist. Selbstverständlich steht es nach wie vor jedermann frei, Plätze
für ein Kind direkt bei den Sektionen des Roten Kreuzes zu melden.
„Wenn wir uns auch für die Kinder unserer Glaubensgenossen besonders

verantwortlich wissen, wollen wir gerade auch bei der Kinderhille

jede ausschliessliche Engherzigkeit vermeiden.

Das problem
der trteimschaffung der
Kriegsgefangenen

Mehr als ein Jahr nach Beendigung der Feindseligkeiten in
Europa befindet sich noch eine beträchtliche Anzahl Kriegsgefangener
in Gefangenschaft und weiss nicht, wann diese ein Ende nehmen
wird; scheinen doch mehrere Gewahrsamsmächte den Wunsch zu
hegen, diese Leute noch auf unbestimmte Zeit zur Verrichtung
gewisser Arbeiten unter ihrer Botmassigkeit zu halten. Von
verschiedenen Seiten ist angesichts dei unbestimmten Dauer dieser Lage
der Verwunderung Ausdruck gegeben worden.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist der Frage der
Heimsehaltung der Kriegsgefangenen gegenüber nicht gleichgültig
gewesen; es hat sich im August I9IÜ an die hauptsächlichsten
Gewahrsamsmächte, und küizlich, am 2. Juli 11)1(1, an sämtliche
Regierungen gewendet, die das Genier Abkommen vom 27. Juli 1921)

über die Behandlung der Kriegsgelangenen unterzeichnet und noch
Kriegsgefangene in ihren Händen haben. Die Besichtigungen der
Lager durch die Delegierten des Intel nationalen Komitees zeigen in
der Tal, dass allenthalben die seelische Stimmung der Gefangenen
mehr und mehr becinlhissl wird durch die Fnsicherheil. in der sieh
diese über die Fm blauer iluer Gefangensehalt belinden. Es steht
ändeieiseils zu beidrehten, dass eine Verlange) ung der Gelangen-
schalt die Wiedel aiipassiing dieser Menschen an ein normales Leben
erschweit,

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat die Gewahr-
samsmächte darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen des Abkommens

vom 27. Juli 1929 darauf abzielen, dem anormalen Zustand, den
die Gefangenschaft der in die Hände des Feindes gefallenen
Militärpersonen darstellt, so rasch als möglich ein Ende zu machen. Wiewohl

die Unterzeichner des Abkommens erklärten, die Heimbeförderung

der Kriegsgefangenen werde spätestens binnen kürzester Frist
nach Friedensschluss erfolgen, so hatten sie dennoch ins Auge ge-
fasst, dass diese Heimschaffung schon vorher auf Grund von
Bestimmungen stattfinden könne, die in die Waffenslillstandsübereinkom-
inen oder in ad hoc getroffene Vereinbarungen aufgenommen würden.
Die Unterzeichner hatten zweifelsohne nicht vorgesehen, dass das
Nichtvorhandensein von Vertretern der einen der kriegführenden
Parteien infolge bedingungsloser Kapitulation den Abschluss von
Sondeiabkommen über die Heimschaffung der Kriegsgefangenen vor
Friedensschluss unmöglich machen würde, wie dies eben heule der
Fall ist.

Das Internationale Komitee stellt fest, dass unter diesen
Umständen die Gewälnsmächte nur einseitig Bestimmungen über die
Rückkehr der Kriegsgefangenen in ihre Heimal und ihre endgültige
Befreiung treffen können. Es'hat den Wunsch ausgedrückt, die
beteiligten Regierungen mögen den in ihren Händen befindlichen
Kriegsgefangenen die Massnahmen bekanntgeben, die sie in Anwendung

der Grundsätze des Genfer Abkommens in dieser Hinsicht zu
treffen gedenken.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz benützt diese
Gelegenheit, um der Öffentlichkeit in Erinnerung zu rufen, dass es ihm
nicht möglich ist, Gesuche um Befreiung einzelner Kriegsgefangener
zu behandeln, soweit es nicht die im Genler Abkommen von 1929

vorgesehenen Fälle, Mitglieder des Sanitätspersonals, sowie
schwerverletzte und schwerkranke Kriegsgefangene, betrifft. Es beruht auf
einem Irrtum, wenn örtliche Behörden empfehlen, Gesuche um
Freilassung, die sich auf andere Gründe stützen, an das Internationale
Komitee vom Roten Kreuz zu richten.

La Croix-Rouge et le probleme de la
disintegration atomique

On peut se demander si les decouvertes de la technique de guerre
laissent encore place pour un quelconque ordre de valeurs permanent
et valable dans le doniaine du droit international. La derniere guerre
mondiale dejä, et bien plus encore l'horreur de ces six dernieres
annees ecoulees, nous enseignent que les conditions sur lesquelles
reposait toute la legislation du droit international codifiee dans les

conventions de Geneve et de La Have ont subi un changement radical.
L'evolution fatale des moyens de combat et par lä de la guerre elle-
meme se trouve encore depassee par la revolution qui s'est operee
dans le domaine de la physique atomique, arme de guerre qui jus-
qu'ä present n'a pas trouve son egale.

II serait superflu de vouloir des ä present se faire une image
de l'avenir de cette nouvelle arme el de s'exprimer sur l'espoir que les

Puissances renonceront completemenl ä en faire usage.
Doil-on tirer de ee qui precede la conclusion que l'individu ne

jouira pins de la protection des lois et qu'il ne doit desormais etre
considere (pie roinme un element des communautes en guerre? Gela

signifierait l'effondrcmenl des principes sur lesquels repose le droit
international, dont le but est precisement d'assurer la protection cor-
porelle et spirituelle de l'individu. Meine en temps de guerre, une
legislation foncieremenl egoi'ste, bornee an pur ulilitarisme et resultant

seulemenl d'interets occasionnels ne serait jamais en niesure
d'oflrir une protection durable! La guerre conduirait inevitablement
ä la destruction sans limite si eile ne devait pas respecter les valeurs
el la (lignite hmnaines. car si I'espril humaiu se laisse assujettir par
les lorces de I'linivers, il seiuble que ses creations favoriseront encore
un instinct de destruction.

Mais l'ideal de la Groix-Rouge demcure! II pcrsonnifie la enn-
naissance des valeuis el de la dignile Iuimaincs. 11 embiasse de cette
lacon un champ inlinimenl plus vaste que le droit international et les

lois de la guei re. Toule conmumaule humaine depend de cet ideal au
sens le plus profund et le plus vrai du teime. Mux Iluber.
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